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RS Vwgh 1985/11/25 85/02/0208
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.11.1985

Index

StVO

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §4 Abs2 Satz2

Rechtssatz

Die Verständigungsp7icht nach § 4 Abs 2 2.Satz StVO besteht auch bei "nicht nennenswerten" Verletzungen (Hinweis E

3.10.1984, 84/03/0163; hier hat die zu Sturz gekommene Radfahrerin gesagt, sie spüre "etwas am Arm", hat aber auf

der Fortsetzung ihrer Fahrt bestanden; der Bfr wurde zu Recht nach § 4 Abs 2 2.Satz StVO bestraft).
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